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B E S C H L U S S 

  
Aus Anlass des Inkrafttretens der Verordnung über Zuständigkeiten in der Justiz (Jus-

tizzuständigkeitsverordnung) zum 01.01.2025 sowie aufgrund der Belastungssituation 

des 3. Senats für Familiensachen wird die Geschäftsverteilung des Oberlandesge-

richts Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt geändert: 

 

1. 

Der 26. Zivilsenat ist gem. Nr. 1 zuständig für:  

„Beschwerden gem. § 19 Abs. 2 der Justizzuständigkeitsverordnung sowie 
gem. § 51b GmbHG i.V.m. § 132 AktG.“ 

 

2.  

Der 37. Zivilsenat ist zuständig für: 

„Streitigkeiten aus Transaktionen im Unternehmensbereich (Mergers & Acqui-
sitions), die dem Oberlandesgericht Düsseldorf gem. § 21 Abs. 4 Nr. 1 der Jus-
tizzuständigkeitsverordnung zugewiesen sind: 

  

 1. 
Streitigkeiten aus Kauf- oder Tauschverträgen, deren wesentlicher Vertrags-
gegenstand ein Unternehmen oder Unternehmensanteil ist und deren Gegen-
stand an Geld oder Geldeswert die Summe von 500.000,00 Euro übersteigt, 
insbesondere Streitigkeiten  
 

a) aus dem Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Unternehmensbeteiligungen oder  

b) aus einem solchen Kauf oder Verkauf vorgelagerten Vertragsver-
handlungen.  

 
2.  
Streitigkeiten, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 
500.000,00 Euro übersteigt, aus dem Erwerb eines Unternehmens oder Unter-
nehmensanteils im Wege der gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzung,  
 
3.  
Streitigkeiten aus Umwandlungsverträgen, die einen Vorgang im Sinne von § 
1 des UmwG vom 28. Oktober 1994 in der jeweils geltenden Fassung regeln 



und deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 500.000,00 
Euro übersteigt,  
 
soweit diese ab dem 01.01.2022 bei dem Oberlandesgericht eingegangen sind.“ 

 

3. 

In Abschnitt C Ziffer 4 lit. c) des Geschäftsverteilungsplans wird folgender Satz ange-

fügt:  

„Nach Abgabe von 9 UF-Sachen an den 3. Senat für Familiensachen gemäß a) 
werden die weiteren 11 UF-Sachen gemäß a) beginnend mit den Eingängen 
des 1. Senats für Familiensachen ab 01.05.2025 abgegeben.“ 
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